
tung der Arbeitswelt (Kinderbetreuung,
väterfreundliche Unternehmenskultur).
Auch durch die Reduzierung der Überre-
präsentation von Frauen in Arbeitsver-
hältnissen, die häufig mit Benachteiligung
verbunden sind (zum Beispiel Heim-
arbeit, Befristung, Leiharbeit, Zeitarbeit,
Telearbeit), oder durch eine Stärkung des
Anteils von Frauen in Führungsposi-
tionen (Erhöhung des Frauenanteils in
höheren Gehaltsgruppen, Karriereförde-
rung in Unternehmen) ließe sich das Lohn-
gefälle zwischen Männern und Frauen ins-
gesamt verringern. 

Das Thema der Bezahlungsungleich-
heit fand in Deutschland sowohl in der
theoretischen Analyse als auch in der
praktischen Gestaltung zwar eine ge-
wisse Beachtung. Es ist allerdings auffäl-
lig, dass der so wichtige Bereich der ge-
schlechtsneutralen Arbeitsbewertungs-
und Entlohnungssysteme durch tarifliche
und betriebliche Maßnahmen vernach-
lässigt wurde. Die Tarifpartner, insbeson-
dere auch die für die Vertretung der Ar-
beitnehmerinteressen zuvorderst zustän-
digen Gewerkschaften, haben hier weit-
gehend versagt. Das Thema gehört zum
sogenannten heißen Eisen und ist in ho-
hem Maße tabuisiert.

Kollektivvertragliche Regelungen und
Einstufungskriterien gelten für beide
Geschlechter gleichermaßen. Wird eine
Tätigkeit beispielsweise einer bestimm-
ten Lohngruppe zugeordnet, ist es gleich-
gültig, ob sie von einem Mann oder einer
Frau ausgeübt wird – die Bezahlung ist
gleich. Diese Tatsachen verleiten oft zu

Deutschland nimmt unter den EU-Staa-
ten einen der letzten Rangplätze im Hin-
blick auf die Angleichung der Einkommen
von Frauen und Männern ein. In der jüngs-
ten Mitteilung der Europäischen Kom-
mission zur Bekämpfung des geschlechts-
spezifischen Lohngefälles (KOM, 2007,
424) vom 18. Juli 2007 wird zu den Ein-
kommensdifferenzen anhand der Unter-
schiede zwischen dem durchschnittlichen
Stundenlohn brutto für Männer und
Frauen in sämtlichen Wirtschaftszweigen
Stellung bezogen: Das Lohngefälle hat
sich im letzten Jahrzehnt kaum verändert
und liegt europaweit aktuell bei fünfzehn
Prozent. In Deutschland stieg es im Ver-
gleich von 1995 zu 2005 sogar um einen
Prozentpunkt auf zweiundzwanzig Pro-
zent und ist damit am vierthöchsten inner-
halb der EU-27; nur in Zypern, Estland
und der Slowakei ist das Lohngefälle hö-
her. Zu den vielfältigen Ursachen wer-
den neben direkter Diskriminierung und
strukturellen Ungleichheiten auch die
sektor- und berufsbezogene Segregation
sowie der ungleiche Zugang zu Aus- und
Weiterbildung gezählt.

Es gibt jedoch zahlreiche Strategien, um
die Unterschiede in der Bezahlung von
Frauen und Männern zu reduzieren, un-
ter anderem etwa die Verbesserung der
beruflichen Chancen von Frauen durch
Veränderungen bei der Berufswahl (Über-
windung männlicher Rollenstereotype
durch die Wahl typischer Männerberufe).
Die Rückkehr von Frauen in den Beruf
müsste stärker gefördert werden, etwa
durch eine familienfreundlichere Gestal-
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der Schlussfolgerung, Kollektivverträge
seien geschlechtsneutral und hätten da-
her mit der unübersehbaren Schlechter-
stellung von Frauen in der betrieblichen
Realität nichts zu tun. Die Realität sieht
anders aus. In äußerst subtiler Weise
haben sich über Jahre und Jahrzehnte
ganz verschiedene Formen der Einkom-
mensdiskriminierung durchgesetzt, ver-
ursacht und getragen von geschlechts-
spezifischen Machtverhältnissen. 

Die seit Langem entstandenen Kata-
loge der Arbeitsbewertung verleugnen
keineswegs ihre Herkunft aus der Pro-
duktion. Sie spiegeln auch in Auswahl,
Definition und Gewichtung das – meist
unreflektierte – männliche Vorverständ-
nis von Schwere und Bedeutung von Ar-
beit. Das zeigt sich unter anderem im Vor-
rang technischer vor kaufmännischen Be-
rufen und Tätigkeiten, in der relativ ge-
ringen Wertschätzung von pflegendem,
zuwendendem oder auffangendem Um-
gang mit Menschen, in der Betonung von
Muskelarbeit vor nervlichen, konzentra-
tionsbedingten Belastungen sowie in der
Herausstellung von Führungs- und Ent-
scheidungsverantwortung vor sozialer
Kompetenz. Die Verknüpfung von beruf-
licher Kompetenz mit der Dauer der Be-
rufsausübung beziehungsweise Betriebs-
zugehörigkeit benachteiligt Frauen bei
der herrschenden Rollenverteilung und
ihren Unterbrechungen der Erwerbsar-
beit. 

Kollektivverträge prüfen
Die Aufgabe der Sozialpartner besteht
darin, durch Gestaltung der Tarifverträge
und ihre betriebliche Anwendung für
mehr Entgeltgleichheit zu sorgen. Die
zentrale Frage muss lauten: Was kann 
der Kollektivvertrag als branchenspezifi-
sches, konkretes Rechtsinstrument zur
Gleichstellung und zum Abbau der Ein-
kommensunterschiede zwischen Frauen
und Männern beitragen? Es geht um die
Entwicklung und Verbreitung von Ins-

trumenten für ein gerechtes, geschlechts-
neutrales System der Arbeitsbewertung
und seine angemessene betriebliche Um-
setzung. Aufgabe ist die Erarbeitung von
Eckpunkten für Lohnschemata, die unge-
rechtfertigte Ungleichheiten zwischen
Frauen und Männern eliminieren. Salopp
formuliert, heißt der Auftrag: Gendern
von Kollektivverträgen.

Ob Kollektivverträge tatsächlich Dis-
kriminierungspotenziale enthalten, kann
anhand folgender vier Kriterien über-
prüft werden:

Erstens: Durchschaubarkeit und Trans-
parenz – die Kriterien müssen präzise
benannt werden, und die Entgeltun-
terschiede müssen logisch nachvollzieh-
bar sein. Oft gibt es keine präzise De-
finition der Anforderungskriterien zur
Einstufung, zum Beispiel bezüglich
Qualifikation, Schwierigkeitsgrad der
Tätigkeit, Praxis- und Berufserfahrung
oder in Bezug auf Spezialkenntnisse. 
Sehr allgemeine, vage Bezeichnungen
wie „schwere“ und „einfache Tätigkeit“,
„umfassende Kenntnisse“, „mehrjährige
Erfahrung“ öffnen Türen für unange-
messene Ungleichbehandlung. 

Zweitens: Gleiche Anforderungskri-
terien für alle MitarbeiterInnen – alle
Tätigkeiten müssen mit demselben Maß-
stab bewertet werden. Häufig werden
Tätigkeiten nicht anhand gleicher Anfor-
derungskriterien beurteilt. Kriterien wie
beispielsweise „Verantwortung“ oder
„Stress“ fallen heraus oder finden nicht
die ihnen zukommende Gewichtung.

Drittens: eine diskriminierungsfreie
Auslegung und Anwendung der Anfor-
derungskriterien. Das Prüfkriterium der
diskriminierungsfreien Auslegung und
Anwendung von Anforderungskriterien
verweist auf weitere Benachteiligungs-
möglichkeiten. So beispielsweise, wenn
Kriterien wie Verantwortung, Berufs-
erfahrung und Anweisungs-/Leitungs-
funktion nur auf höheren Hierarchieebe-
nen Anwendung finden, die überwie-
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gend von Männern besetzt sind. Bei soge-
nannten einfachen Tätigkeiten, zum Bei-
spiel einer Verkäuferin, gehen wichtige
Beanspruchungen, so Verantwortung für
Sach- und Geldmittel sowie die Kommu-
nikation mit Kunden, bisweilen nicht in
die Bewertung ein. Die Anzahl der Be-
rufsjahre ist häufig für Aufstieg und bes-
sere Bezahlung entscheidend und dürfte
mehr Männern als Frauen ein höheres
Einkommen bescheren, da Frauen häufi-
ger als Männer ihre Berufstätigkeit zur
Betreuung von Kindern und pflegebe-
dürftigen Angehörigen unterbrechen.
Die Karenzzeiten finden keine Anrech-
nung, Kompetenzen werden allzu sehr
von langen Berufs- und Betriebserfahrun-
gen abhängig gemacht.

Und viertens: Eine tätigkeitsadäquate
Auswahl der Anforderungskriterien –
das „Wesen der Arbeit“ muss erfasst und
bewertet werden. Anforderungen, die
überwiegend an „Frauenarbeitsplätzen“
verlangt werden, gehen in die Bewertung
nicht oder nur wenig ein. Den Merkmalen
der Arbeit wird nicht entsprechend Rech-
nung getragen. Es fehlen bisweilen we-
sentliche Kriterien wie etwa emotionale
Anforderungen, Verantwortung für Per-
sonen (KundInnen); körperliche Anfor-
derungen/Belastungen (Stehen, Ziehen,
Schieben) kommen gar nicht vor. Eben-
so spielen die Umgebungsbedingungen
(ständige Zugluft im Kassenbereich, Ver-
kaufsstand im Freien et cetera) bei der
Bewertung der Arbeit keine Rolle.

Um den Charakter oder das „Wesen
der Arbeit“ tatsächlich erfassen zu kön-
nen, müssten in den Kollektivverträgen
zusätzlich Anforderungskriterien aufge-
listet werden und in die Bewertung ein-
gehen. Insbesondere psychosoziale An-
forderungen (wie etwa kommunikative
Fähigkeiten, Einfühlungsvermögen, Be-
ratung und das Eingehen auf KundIn-
nen), die charakteristisch sind für Dienst-
leistungsarbeit, müssten berücksichtigt
werden. So mancher Kollektivvertrag für

ArbeiterInnen macht deutlich, dass bei
frauendominierten Tätigkeitsfeldern das
Kriterium „schwere körperliche Arbeit“
gar nicht in Betracht gezogen wird. Die
Bezeichnung „einfache Tätigkeiten“ für
das Beispiel „Küchenhilfe“ sagt sehr
wenig über den Arbeitsinhalt und die
tatsächlichen Arbeitsanforderungen aus.

Männer- und Frauenbranchen
Häufig erfolgt eine unangemessene Tren-
nung von gut bezahlten „männlichen“
Sektoren der Erwerbsarbeit und schlech-
ter entlohnten „weiblichen“ Bereichen.
„Frauenbranchen“ bedeuten insgesamt
niedrigere Entgelte. Benachteiligung ist
beispielsweise dort zu finden, wo die Ver-
antwortung für anvertraute Menschen –
eine wesentliche Kategorie in erziehen-
den, pflegenden und in anderen perso-
nennahen Dienstleistungsberufen – und
der Umgang mit menschlichem Leid,
kurzum soziale Kompetenz und inter-
aktive Fähigkeiten, nur unzureichend Be-
rücksichtigung finden. In der Bewertung
kaufmännischer Berufe oder der Tätigkeit
im Handel kommen Belastungen durch
psychosoziale Faktoren unzulänglich zur
Geltung. Probleme ergeben sich auch,
wenn der Tarifvertrag an Abschlüsse in
konkreten Berufen beziehungsweise aka-
demischen Fachrichtungen anknüpft, in
denen Frauen aufgrund gesellschaftlicher
und schulischer Prägung, aufgrund gen-
derspezifischer beruflicher Sozialisation
oder infolge anderer sozialer Mechanis-
men der Vorauslese unterrepräsentiert
sind. So entsteht weitgehend männliche
Exklusivität.

Frauendominierte Bereiche zeichnen
sich häufig durch geringen gewerkschaft-
lichen Organisationsgrad der Frauen aus.
Das Interesse an der Wahrnehmung von
Mitarbeiteranliegen ist häufig gering, eine
hohe Fluktuation der Mitarbeiter und viel
Teilzeitarbeit kennzeichnen diese Berei-
che. Natürlich sind grundlegende Verän-
derungen in der Bezahlung durch Auf-
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wertung frauenspezifischer Berufe und
Tätigkeiten äußerst schwierig, weil das die
Arbeit beachtlich verteuern und so die
Nachfrage nach Produkten und Dienst-
leistungen einschränken beziehungswei-
se staatliche Systeme, so Haushalte von
Bund, Ländern und Kommunen und jene
der sozialen Sicherung, sehr belasten
würde. In die Wertschätzung beruflicher
Erfahrung fließt nicht selten das Kriterium
des Ausharrungsvermögens ein. Über-
lange Zeiten der Betriebs- und Berufszu-
gehörigkeit benachteiligen Frauen auf-
grund der ihnen nach wie vor zugemute-
ten Doppelrolle von Erwerbsarbeit und
überwiegender, wenn nicht alleiniger Zu-
ständigkeit für Pflege-, Erziehungs- und
Reproduktionsarbeit. Überdies erschei-
nen Berufszeiten etwa jenseits der Fünf-
Jahre-Grenze nicht mehr funktionsnot-
wendig, um einen bestimmten Kompe-
tenzgrad vermuten zu lassen.

Häufig besteht auch ein Missverhältnis
zwischen Grundgehalt und tätigkeitsab-
hängigen Zusatzentgelten für Erwerbsar-
beit, die weniger von Frauen ausgeübt
wird (Nachtschicht, Mehrarbeit et cetera).
Viele Zulagen wie Schmutz-, Erschwer-
nis- und Gefahrenzulagen beziehen sich
vor allem auf sogenannte Männerarbeit.
Zulagen für körperliche Schwere der Ar-
beit dominieren über Gratifikationen für
monotone und höchste Genauigkeit er-
fordernde Arbeit, die oft von Frauen aus-
geübt wird. In verschiedenen Bereichen
der Produktion gelten unterschiedliche
Bonus-, Stücklohnsatz- und andere „Leis-
tungslohn“-Systeme oder werden unter-
schiedliche Überstundenvergütungen ge-
zahlt, wodurch ein Geschlecht unverhält-
nismäßig stark betroffen ist.

Benachteiligung von Frauen kann
auch dadurch gegeben sein, dass Lohn-
schemata zugunsten der Männer starken
Bezug nehmen auf formale Vorausset-
zungen wie Facharbeit und angelernte
Arbeit. So etwa im Metallbereich, in 

dem Lehrberufe traditionell eine Männer-
domäne sind. Andererseits erfolgt bis-
weilen eine unangemessene Minderbe-
wertung durch Ablösung der Einschät-
zung vom Lehrberuf, wie im Textil-
bereich, wo Frauen häufig einen Berufs-
abschluss haben. Nicht selten geschieht
eine Bevorzugung von klassischen Män-
nerjobs wie zum Beispiel Betriebshand-
werker, Heizer mit besserer Bezahlung
als die in derselben Branche oder im
selben Betrieb entlohnten Facharbeiteri-
nnen, die in typischen Frauenberufen
einen Abschluss haben. Die unkorrekte
Einstufung von Frauen aufgrund der Prä-
ferenz für typisch männliche Belastungs-
faktoren ist sicherlich ein Hauptdefizit.

Für eine Politik zugunsten von Gleich-
stellung in Kollektivverträgen sind meh-
rere Handlungsansätze von Bedeutung.
Wichtig ist zunächst eine bessere Schu-
lung der Verhandlungspartner zur The-
matik insgesamt. Frauen müssen der Zu-
sammensetzung der Belegschaften ent-
sprechend angemessen an den tariflichen
und betrieblichen Verhandlungen betei-
ligt werden. Zu fordern ist weiterhin die
Überarbeitung der Entgeltgruppen und
die Einführung von Arbeitsplatzklassifi-
zierungssystemen, die auf geschlechts-
neutralen Kriterien beruhen. Vor allem
gilt es auf bereits bestehende Ansätze zu
einer gerechteren Bewertung und Bezah-
lung der beruflichen Arbeit in typischen
Frauenberufen zurückzugreifen. Das EU-
konforme Arbeitsbewertungsinstrument
ABAKABA (Analytische Bewertung von
Arbeitstätigkeiten nach Katz und Baitsch)
ist beispielsweise eine arbeitswissen-
schaftlich fundierte Methode im Blick auf
eine möglichst gerechte Lohnfindung.
Wesentliche Voraussetzungen für die
Entfaltung von Handlungsstrategien sind
vor allem detaillierte und repräsentative
Erkenntnisse über Entgeltdaten sowie
geschlechtersensibilisierte Analysen der
tatsächlichen Entgelte. 

Detlef Grieswelle
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